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ninisraus ist der zuverlässige Kom- 
aß bei der Gestaltung der entwik- 
elten sozialistischen Gesellschaft 

und beim Übergang zum Kommu
nismus.« (Programm der SED, 
S. 93/94)

Tochtergesellschaft -* Aktienge
sellschaft

Tradition —<• revolutionäre Traditio
nen

transferabler Rubel: kollektive 
Währung der Mitgliedsländer des 
RGW, die als internationales soziali
stisches Geld eine Währung völlig 
neuen Typs darstellt. Der t. R. erfüllt 
die Funktionen, Maß der Werte, 
Zahlungsmittel und Akkumulations
mittel in Übereinstimmung mit den 
Aufgaben in den einzelnen Etappen 
zur Vertiefung und Vervollkomm
nung der Zusammenarbeit und Ent
wicklung der —► sozialistischen öko
nomischen Integration zu sein. Der 
t. R. wurde im Zusammenhang mit 
der Gründung der —► Internationa
len Bank für Wirtschaftliche Zusam
menarbeit (IBWZ) und der Einfüh
rung des multilateralen Clearings 
(mehrseitiges Verrechnungssystem 
zwischen den Mitgliedsländern des 
RGW) geschaffen; er ist nicht mit 
dem sowjetischen Rubel oder einer 
anderen Währung identisch. Mit 
ihm werden alle Zahlungen, die sich 
aus zwei- und mehrseitigen Abkom
men und Einzelverträgen über ge
genseitige Warenlieferungen sowie 
aus Abkommen über andere Zahlun
gen ergeben, getätigt. Zwischen 
zwei Partnerländern des RGW ent
stehende Salden sind auf andere 
Länder des RGW übertragbar 
(transferierbar). Für das multilate
rale Clearing sowie die weitere Ent
wicklung der sozialistischen ökono
mischen Integration der Mitglieds
länder des RGW gewähren die 
IBWZ und die —» Internationale In
vestitionsbank Kredite in t. R. Die 
sozialistische kollektive Währung

hat eine reale Warendeckung auf 
der Grundlage der planmäßigen 
Entwicklung des Warenumsatzes 
der Mitgliedsländer des RGW und 
auf der Grundlage abgestimmter 
RGW-Vertragspreise. Das im Juli 
1971 beschlossene Komplexpro
gramm für die weitere Vertiefung 
und Vervollkommnung'der Zusam
menarbeit und Entwicklung der so
zialistischen ökonomischen Integra
tion der Mitgliedsländer des RGW 
sieht eine Reihe ökonomischer und 
organisatorischer Maßnahmen zur 
Festigung und Stärkung der Rolle 
des t. R. als kollektive Währung der 
RGW-Mitgliedsländer vor.

Transit: Durchfuhr (Beförderung) 
von Personen und Sachen von einem 
Staat in einen anderen über das Ter
ritorium eines dritten Staates (T.- 
staat). Die Notwendigkeit des T. er
wächst einerseits aus den Erforder
nissen der zwischenstaatlichen Ver
bindungen, insbesondere auf wirt
schaftlichem, wissenschaftlich-tech
nischem, kulturellem, sportlichem 
u. a. Gebieten und andererseits aus 
der geographischen Lage der an sol
chen Verbindungen interessierten 
Staaten. Es gibt im Völkerrecht 
keine allgemein anerkannten Nor
men, die die Staaten generell zur 
Gewährung des T. verpflichten. Der 
T.verkehr wird vielmehr durch Ver
einbarung zwischen den unmittelbar 
daran interessierten Staaten geregelt 
(z. B. Abkommen zwischen der Re
gierung der DDR und der Regie
rung der BRD über den Transitver
kehr von zivilen Personen und Gü
tern zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin (West) vom 
17. 12. 1971). Die Gewährung des 
Rechts auf T. durch den T.staat setzt 
die unbedingte Achtung der souve
ränen Rechte dieses Staates durch 
die vom T. Gebrauch machenden 
Staaten bzw. ihre Organe, Bürger 
und Institutionen voraus. In der 
Konvention von Barcelona über die 
Freiheit des T. auf Schienen- und


